
Nach vielen kontroversen Reaktionen auf den Artikel, den die Gütestelle Honorar-
und Vergaberecht (GHV) in unserer Novemberausgabe 2006 über den Umbau einer
Kreuzung in einen Kreisverkehr veröffentlicht hat, folgt hier ein weiterer, in der
Praxis der GHV häufig angefragter Fall: Der Umbau einer Verkehrsanlage zu einem
Fußgängerbereich. Fazit: Der Umbau einer Verkehrsanlage liegt erst dann vor,
wenn die Bedingungen erfüllt sind, die in den §§ 3 Nr. 5 und 59 Abs. 3 der HOAI defi-
niert sind. Der Umbau einer Verkehrsanlage zu einem Fußgängerbereich beinhaltet
sowohl die Planung einer Verkehrsanlage (nach Teil VII HOAI) als auch die Planung
einer Freianlage (nach Teil II HOAI). 
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Zu diesem Themenkomplex erreichte die
GHV von einem Ingenieur, der Verkehrsan-
lagen plant, folgende 

Anfrage:
„Stellt die Umplanung einer innerörtlichen
Straße zu einem Fußgängerbereich mit auf-
wendigem Anschluss an den Bestand einen
Umbau dar? Kommt hierfür ein Umbauzu-
schlag in Betracht?“

Der Ingenieur wird von einer Kommune ge-
beten, einen Honorarvorschlag für ein Pro-
jekt vorzulegen, welches bei der Kommune
unter „Umbau der A-Straße zu einer Ein-
kaufsstraße“ läuft. Dabei soll eine vorhande-
ne innerörtliche Straße mit schwieriger An-
passung an vorhandene Einfahrten und mit
Zugängen zu Läden im Wesentlichen zu ei-
nem Fußgängerbereich umgeplant werden. 

Der Planer sieht die Grundvoraussetzung
des § 59 Abs. 3 HOAI gegeben, das heißt, es
liegen geringe Kosten für Erdarbeiten vor. Zu-
sätzlich ist die Gradiente gebunden, und es
liegt unzweifelhaft eine schwierige Anpas-
sung an vorhandene Bebauung vor. Die ho-
hen Anforderungen an die Gestaltung der
Oberfläche mit Baumpflanzungen und Auf-

enthaltsflächen, die alle auf die Läden abzu-
stimmen sind, will er durch einen überdurch-
schnittlichen Umbauzuschlag von über zwan-
zig Prozent im Teil VII erfassen. Vorhandene
Bausubstanz wird keine übrig bleiben, weil
durch die gleichzeitig durchgeführte umfas-
sende Erneuerung der unterirdischen Leitun-
gen der gesamte Straßenaufbau erneuert
wird. Er will jetzt mit diesen Randbedingun-
gen seinen Honorarvorschlag vorlegen.

Die GHV: 
hat geantwortet: Der Planer würde mit sei-
nen Annahmen grundsätzlich den Anforde-
rungen der HOAI nicht entsprechen. Die Ge-
fahr einer unzutreffenden und damit gegebe-
nenfalls unwirksamen Honorarvereinbarung
ist grundsätzlich gegeben. Es ist zwar nahe-
liegend, bei solchen Planungsaufgaben von
einem Umbau zu sprechen, honorarrechtlich
ist dies aber unzutreffend.

Nach der Begriffsdefinition des § 3 HOAI
ist ein Umbau eine Umgestaltung eines vor-
handenen Objekts mit wesentlichen Eingrif-
fen in Konstruktion oder Bestand. Dies ist
unzweifelhaft hier nicht gegeben.

Auf Nachfrage wurde noch einmal bestä-
tigt, dass von der bestehenden Verkehrsan-
lage praktisch nichts mehr bestehen bleibt.
Die Verkehrsanlage wird an ihren An-
schlusspunkten an den Bestand planerisch

Fußgängerzonen sind Freianlagen
Das kann beim Umbau einer Verkehrsanlage eine wichtige Rolle spielen

„abgeschnitten“ und dazwischen überwie-
gend neu erstellt. Damit liegt honorarrecht-
lich kein Umbau vor. 

Liegt aber kein Umbau vor, greift der § 59
HOAI bereits grundsätzlich nicht, denn die-
ser regelt in Abs. 1 die „Honorare für Lei-
stungen bei Umbauten“ von Ingenieurbau-
werken und in Abs. 3 von Verkehrsanlagen.
Wird aber diese grundsätzliche Hürde, dass
ein Umbau gegeben sein muss, nicht über-
sprungen, ist es unerheblich, ob die weiteren
Bedingungen des § 59 Abs. 3 HOAI, wie
oben ausgeführt, überhaupt gegeben sind.
Ist das Objekt nicht als Umbau einzustufen,
kommt auch kein Umbauzuschlag in Be-
tracht. Denn § 59 Abs. 3 HOAI verweist auf
die Absätze 1 und 2, wonach ein Umbau ge-
geben sein muss.

Dabei hat der Verordnungsgeber sicher
auch zur Verwirrung beigetragen, in dem er
als erste Bedingung in § 59 Abs. 3 fordert,
dass geringe Kosten für Erdarbeiten ein-
schließlich Felsarbeiten gegeben sein müs-
sen. Es ist in der Praxis kaum ein Umbau
vorstellbar, der diese Bedingung nicht er-
füllt. Weiter wird gefordert, dass eine gebun-
dene Gradiente vorliegen muss oder eine
schwierige Anpassung an vorhandene Be-
bauung. Hier läuft man schnell Gefahr zu fol-
gern, dass bei schwieriger Anpassung an
vorhandene Bebauung immer ein Umbau
vorliegt. Dies ist aber nicht so. Zunächst
muss, wie oben beschrieben, überhaupt ein
Umbau nach den Begriffsbestimmungen des
§ 3 HOAI gegeben sein. 

Dass die Voraussetzung „Umbau“ in § 59
Abs. 3 nicht entbehrlich ist, bestätigt auch ein
Blick in die Objektliste (die grundsätzlich nur
für Neubauten gilt) des § 54 Abs. 2 Nr. 4 a)
HOAI, in der aufgeführt sind: „innerörtliche
Straßen ... in schwieriger städtebaulicher Si-
tuation“. Solche Straßen sind als Regelzuord-
nung also in Honorarzone IV einzustufen.

05 I 0760

FUSSGÄNGERZONEN gehören  mit ihrer Oberfläche zu den Freianlagen
und nicht zu den eventuell darunter liegenden Verkehrsanlagen.di

gi
ta

ls
to

ck



R
echt

61Deutsches IngenieurBlatt 

Die hohen Anforderungen aus dem An-
schluss an den Bestand sind somit an sich
keine Sache des erhöhten Umbauzuschlags,
sondern eindeutig eine Sache der Honorarzo-
ne, was sich auch in der Punktebewertung
nach § 53 Abs. 4 HOAI zeigt, wo die „Anfor-
derungen an die Einbindung in die Umge-
bung oder das Objektumfeld“ mit 15 Punk-
ten die höchste Bewertung erfahren.

In der Objektliste offenbart sich auch der
zweite grundsätzliche Fehler des Planers bei
der Honorarermittlung. Im oben bereits ge-
nannten § 54 Abs. 2 Nr. 4 a) HOAI heißt es
nämlich nach dem bereits aufgeführten Zitat
weiter: „ausgenommen Oberflächengestal-
tungen und Pflanzungen für Fußgängerberei-
che nach § 14 Nr. 4“. Diese sind in der Ob-
jektliste der Freianlagen in § 14 in der Hono-
rarzone IV geführt. Das bedeutet, dass die
Verkehrsanlage nur bis unter die Oberfläche
als Verkehrsanlage anzusehen ist. Die Ober-
fläche ist mit allen besonderen Einrichtun-
gen eine Freianlage. Dies resultiert daraus,

dass der Verordnungsgeber davon ausgegan-
gen ist, dass solche Oberflächen planerisch
gestaltete Freiflächen sind, die nach § 3 Nr.
12 HOAI definiert und daher getrennt zu be-
trachten sind. 

Damit wird die Planung der vorliegenden
Aufgabe zur Planung von zwei Objekten, die
jeweils getrennt abzurechnen und jeweils
der Honorarzone IV zuzuordnen sind. Mit
dieser Zweiteilung dürfte dann tendenziell
auch wieder ein auskömmliches Honorar
entstehen, zumal die Tafelwerte für Freianla-
gen nach § 17 Abs. 1 HOAI fast doppelt so
hoch sind, wie die Tafelwerte von Verkehrs-
anlagen nach § 56 Abs. 2 HOAI.

Fazit:

Auch wenn umgangssprachlich sehr schnell
von einem Umbau die Rede ist, trifft dies ho-
norarrechtlich nicht ohne weiteres zu. Dafür
müssen die Bedingungen des § 3 Nr. 5 HOAI
gegeben sein. Der „Umbau“ einer innerstädti-

schen Straße mit schwieriger Anpassung an
die vorhandene Bebauung ist dann kein Um-
bau, wenn der Bestand überwiegend erneu-
ert wird. Ein solches Objekt ist dann als
Neubau der Honorarzone IV zuzuordnen.

Wird die Oberfläche zu einem Fußgänger-
bereich umgestaltet, so stellt dies die Pla-
nung einer Freianlage dar mit der Regelzu-
ordnung in Honorarzone IV. Die Freianlage
ist dann die Oberfläche mit allen gestalteri-
schen Elementen und stellt ein eigenständi-
ges Objekt nach HOAI dar. Die Verkehrsan-
lage endet unter der Oberfläche ebenfalls als
eigenständiges Objekt. Die anrechenbaren
Kosten sind jeweils getrennt zu ermitteln.
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Kalkulationstabellen Straßen- und Tiefbau
10. neu bearbeitete und erweiterte Auflage

gebunden, 412 Seiten
ISBN: 978-3-7949-0766-3
Preis: € 59,- 
Autoren: Marco Ilgeroth, Gerald Müller, Samy Abo-Dabach

Das Tabellenwerk bietet einen breiten Ausschnitt von Kalkulationswerten der am häufigsten
wiederkehrenden Bauleistungen auf dem Gebiet des Straßen- und Tiefbaus sowie für kleine-
re Ingenieurbauwerke. Der sinnvolle Aufbau mittels Darstellung der verschiedenen Arbeiten
in Formblättern wurde auch für diese neu bearbeitete und erweiterte Auflage beibehalten,
um es dem Benutzer zu ermöglichen, durch Hinzufügen des aktuellen Lohnanteils die Ar-
beitskosten unmittelbar zu berechnen. Auch können durch die Leerspalten und -seiten eige-
ne Erfahrungswerte und Gerätekosten eingetragen werden. 
Die Autoren haben die Leistungswerte an die höheren Leistungsparameter moderner Bauma-
schinen angepasst und die ortsüblichen Kalkulationswerte der Leistungs- und Preisansätze
korrigiert. Neben der Erweiterung durch zusätzliche Bauleistungen wurden auch die Bereiche
der regulären Gemeinkosten und der Kostenberechnung bei nachweislich gestörten Bauab-
läufen durch die transparente Darstellung von Kalkulationsparametern ergänzt.
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